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Vertrag Über freie Mitarbeit 
 
Zwischen 
 
 
 - nachfolgend „Auftraggeber“ genannt - 
und 
 
 
 - nachfolgend „Freier Mitarbeiter“ genannt - 
 

� 1 Vertragsgegenstand 

 
Der freie Mitarbeiter wird folgende TÄtigkeiten Übernehmen: 
 

1. Erstellung redaktioneller Texte  
2. Erstellung von Pressemitteilungen 
3. ….. 

 
� 2 VergÜtung 

 
Die VergÜtung fÜr die in � 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten TÄtigkeiten betrÄgt 
vereinbarungsgemÄ¿                        . Das vereinbarte Honorar wird 
jeweils am Monatsende fÄllig. Die Auszahlung erfolgt auf das Konto des 
freien Mitarbeiters. 
 

� 3 Vertragsdauer und KÜndigung 

 
(1) Das VertragsverhÄltnis beginnt am                  . Beide Vertrags-
parteien behalten sich vor, in den ersten vier Wochen unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen den Vertrag zu kÜndigen (Erprobungszeit). 
Gegenseitige AnsprÜche entstehen daraus nicht. 
 
(2) Das VertragsverhÄltnis kann unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen zum Ende eines Kalendermonats gekÜndigt werden. 
 
(3) Das Recht zur au¿erordentlichen KÜndigung bleibt hiervon unberÜhrt. 
 
(4) Jede KÜndigung bedarf zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
(5) Vom Auftraggeber Überlassene Arbeits- und GeschÄftsunterlagen 
sowie sonstige Arbeitsmittel sind mit Beendigung des Vertragsver-
hÄltnisses unaufgefordert zurÜck zu geben. Die Geltendmachung eines 
ZurÜckbehaltungsrecht ist ausgeschlossen. 
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� 4 Krankheit, Urlaub, sonstige Arbeitsverhinderung 
 
(1) Dem freien Mitarbeiter steht kein VergÜtungsanspruch zu, wenn er 
infolge Krankheit oder sonstiger Arbeitsverhinderung an der ihm oblie-
genden Leistungserbringung nach diesem Vertrag verhindert ist. 
 
(2) Der freie Mitarbeiter hat keinen Anspruch auf Urlaub. 
 

� 5 Weisungsfreiheit 
 
(1) Der freie Mitarbeiter unterliegt bei der DurchfÜhrung der Übertragenen 
TÄtigkeiten keinen Weisungen des Auftraggebers (Weisungsfreiheit in 
inhaltlicher Hinsicht). Er ist in der Gestaltung seiner TÄtigkeiten (Zeit, 
Dauer, Art und Ort der ArbeitsausÜbung) selbstÄndig tÄtig und voll-
kommen frei. Auf besondere betriebliche Belange im Zusammenhang mit 
seiner TÄtigkeit ist jedoch RÜcksicht zu nehmen. 
 
(2) Der freie Mitarbeiter ist an keinerlei Vorgaben zum Arbeitsort oder zur 
Arbeitszeit gebunden. Projektbezogene Vorgaben des Auftraggebers sind 
allerdings einzuhalten, ebenso fachliche Vorgaben des Auftraggebers, 
soweit diese zur ordnungsgemÄ¿en VertragsdurchfÜhrung erforderlich 
sind. 
 

� 6 Rechtserwerb des Auftraggebers 
 
(1) Die Parteien sind sich darÜber einig, dass der Auftraggeber mit dem 
Ausgleich der Rechnungen des freien Mitarbeiters sÄmtliche Rechte an den 
erbrachten Leistungen erwirbt. 
 
(2) Der Auftraggeber wird seitens des freien Mitarbeiters ermÄchtigt, an 
den von ihm Werken ¤nderungen vorzunehmen. Der freie Mitarbeiter ver-
zichtet insoweit auf seine Rechte. Der Auftraggeber nimmt den Verzicht 
an. 
 
(3) Die NutzungseinrÄumung und die damit verbundene Leistung ist 
Bestandteil der zwischen den Parteien vereinbarten VergÜtung. 
 
(4) Der freie Mitarbeiter versichert, dass die Werke und alle Bestandteile 
sowie alle vereinbarten sonstigen Elemente frei von Rechten Dritter sind. 
Der freie Mitarbeiter stellt den Auftraggeber insoweit von DrittansprÜchen 
frei. 
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� 7 Verschwiegenheit 
 
Der freie Mitarbeiter verpflichtet sich, die ihm im Rahmen seiner TÄtigkeit 
bekannt gewordenen GeschÄfts- und Betriebsgeheimnisse sowie Zugangs-
daten auch Über die Vertragsdauer hinaus Stillschwiegen zu bewahren. 
 

� 8 VertragsÄnderungen 
 

¤nderungen, ErgÄnzungen und Nebenabreden bedÜrfen zu Ihrer Rechts-
wirksamkeit der Schriftform. 
 

� 9 Arbeitsrechtliche Schutzvorschriften 
 
Die Parteien haben von der MÖglichkeit des Abschlusses eines 
Anstellungsvertrages bewusst kein Gebrauch gemacht. Die Parteien beab-
sichtigen mit dem vorliegenden Vertrag keine Umgehung arbeits-
rechtlicher oder arbeitsgesetzlicher Schutzvorschriften. Ziel ist es, dem 
freien Mitarbeiter die volle Entscheidungsfreiheit bei der Verwertung seiner 
Arbeitskraft zu belassen. Die Parteien beabsichtigen nicht, eine Über den 
Umfang dieser Vereinbarung hinausgehende persÖnliche, wirtschaftliche 
oder soziale AbhÄngigkeit zu begrÜnden. 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  
 
 
 
           
Auftraggeber       Freier Mitarbeiter 


